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Erwägungen

E. 1
Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit und die (weiteren) Eintretensvoraussetzungen
von Amtes wegen und mit freier Kognition ( Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 146 V 331 E. 1).

E. 2.1
Rückweisungsentscheide, mit denen eine Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz
zurückgewiesen wird, gelten grundsätzlich als Zwischenentscheide, weil sie das Verfahren
nicht abschliessen; sie können nur unter den in Art. 93 Abs. 1 BGG genannten
Voraussetzungen beim Bundesgericht angefochten werden ( BGE 140 V 282 E. 2, 133 V
477 E. 4.2; Urteil 8C_643/2021 vom 26. April 2022 E. 1.2). Die Zulässigkeit der
Beschwerde setzt - alternativ - voraus, dass der Entscheid einen nicht wieder
gutzumachenden Nachteil bewirken kann (Abs. 1 lit. a) oder dass die Gutheissung der
Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand
an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (Abs. 1 lit. b).

E. 2.2
Die selbstständige Anfechtbarkeit von Zwischenentscheiden bildet aus
prozessökonomischen Gründen eine Ausnahme vom Grundsatz, dass sich das
Bundesgericht mit jeder Angelegenheit nur einmal befassen soll ( BGE 142 III 798 E. 2.2 S.
801; BGE 141 III 80 E. 1.2 S. 81). Die Ausnahme ist restriktiv zu handhaben ( BGE 144 III
475 E. 1.2 i.f. mit Hinweisen).

E. 3
Die Beschwerdeführerin macht einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil geltend. Das
angefochtene Rückweisungsurteil schränke ihren Beurteilungsspielraum derart ein, dass sie
- je nach Ergebnis der ergänzenden Abklärungen - zum Erlass einer ihres Erachtens
rechtswidrigen Verfügung gezwungen werde, wonach sie mangels formeller Beschwer die
Haftungsfrage und die richtige Rechtsanwendung nicht mehr überprüfen lassen könne.

E. 3.1
Ein nicht wieder gutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG liegt
dann vor, wenn er auch durch einen für die Beschwerde führende Partei günstigen späteren
Entscheid nicht mehr behoben werden kann (so etwa BGE 146 I 62 E. 5.3; 141 IV 289 E.
1.2). Rein tatsächliche Nachteile wie die Verfahrensverlängerung oder -verteuerung reichen
praxisgemäss nicht aus ( BGE 144 III 475 E. 1.2 mit Hinweisen). Wird der
Versicherungsträger durch den Rückweisungsentscheid jedoch gezwungen, eine seines
Erachtens rechtswidrige Verfügung zu erlassen, so entsteht bei ihm ein irreversibler
Nachteil. Dies liegt im Umstand begründet, dass er seinen eigenen Rechtsakt nicht mehr
anfechten kann ( BGE 133 V 477 E. 5.2.4). Soweit der Rückweisungsentscheid demnach



materiellrechtliche Vorgaben beinhaltet, welche die untere Instanz im Rahmen ihres neuen
Entscheids befolgen muss, ist diese befugt, beim Bundesgericht Beschwerde zu führen.
Anders verhält es sich, wenn einzig zurückgewiesen wird, weil eine Frage ungenügend
abgeklärt und deshalb näher zu überprüfen ist, ohne dass damit Anordnungen
materiellrechtlicher Natur verbunden sind. In diesem Fall hat die Behörde, an welche
zurückgewiesen wird, keinen nicht wieder gutzumachenden Nachteil (statt vieler: BGE 140
V 282 E. 4.2 mit Hinweisen; Urteil 8C_514/2022 vom 25. April 2023 E. 3.2).

E. 3.2
Das kantonale Gericht hat - soweit es auf die Beschwerde eintrat und diese guthiess - die
Sache in Dispositiv-Ziffer 1 des angefochtenen Urteils zu weiteren Abklärungen und neuem
Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Suva-MV zurückgewiesen. Verweist das
Dispositiv des Rückweisungsurteils - wie hier - ausdrücklich auf die Erwägungen, werden
diese zu dessen Bestandteil und haben, soweit sie - wie hier - zum Streitgegenstand
gehören, an der formellen Rechtskraft teil (statt vieler: Urteil 8C_514/2022 vom 25. April
2023 E. 4.1 mit Hinweisen).

E. 3.3
Laut Erwägungen des angefochtenen Urteils hat die Suva-MV den medizinischen
Sachverhalt unvollständig festgestellt. Es lägen einander widersprechende Ansichten über
die medizinische Notwendigkeit und Zweckmässigkeit einer Unterbringung des
Beschwerdegegners in einem Einzelzimmer während des stationären
Rehabilitationsaufenthalts in den Kliniken Valens vor. Bei der aus fachärztlicher Sicht -
allenfalls unter Beizug einer Fachperson für Infektiologie/Spitalhygiene - mit Blick auf die
Erreichung der Rehabilitationsziele zu beantwortenden Frage der Indikation einer
Einzelzimmer-Unterbringung sei einerseits der vordienstlich entstandenen klonalen
reifzelligen B-Zell-Neoplasie mit Immunsuppression und andererseits der Gefahr einer
Corona-Infektion trotz Covid-19-Impfung Rechnung zu tragen. Nach Durchführung der
weiteren Abklärungen im Sinne der Erwägungen habe die Beschwerdeführerin neu zu
entscheiden.

Die Beschwerdeführerin legt nicht hinreichend substanziiert dar (zur entsprechenden
Begründungspflicht vgl. Art. 42 Abs. 2 BGG ; BGE 144 III 475 E. 1.2; 137 III 324 E. 1.1;
je mit Hinweisen) und es ist nicht ersichtlich, inwiefern sie aufgrund materiellrechtlicher
Vorgaben gemäss angefochtenem Urteil dazu gezwungen wäre, eine ihres Erachtens
rechtswidrige Verfügung zu erlassen, welche sie nicht mehr anfechten könnte (vgl. E. 3.1).
Nach Ergänzung des medizinischen Sachverhalts wird sie vielmehr über ihre Haftung und
Leistungspflicht hinsichtlich der ungedeckten Einzelzimmerzuschläge im Betrag von Fr.
16'120.- neu zu entscheiden haben. Folglich fehlt es an einem nicht wieder gutzumachenden
Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG .

E. 3.4
Ein Eintreten auf die Beschwerde gestützt auf Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG fällt ausser
Betracht. Zwar wäre ein sofortiger Endentscheid möglich, indessen bliebe damit
klarerweise kein weitläufiges Beweisverfahren im Sinne dieser Bestimmung erspart.
Abgesehen davon stellt die selbstständige Anfechtbarkeit eines Zwischenentscheids aus
prozessökonomischen Gründen auch diesbezüglich eine Ausnahme dar, welche restriktiv zu
handhaben ist (vgl. statt vieler: BGE 139 V 99 E. 2.4; SVR 2011 IV Nr. 57, 8C_958/2010
E. 3.3.2.2.; Urteil 8C_514/2022 vom 25. April 2023 E. 4.3 mit Hinweis).



E. 4
Die Gerichtskosten sind der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs.
1 erster Satz BGG), welche dem Beschwerdegegner überdies eine Parteientschädigung
auszurichten hat ( Art. 68 Abs. 1 BGG ).
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